
Feststellung des Jahresabschlusses des  
Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude Besigheim  

für das Wirtschaftsjahr 2024 
 

 
Auf Grund von § 16 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat den 
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wohn- und Geschäftsgebäude für das Jahr 2024 mit 
folgenden Werten fest: 
 

 
 

Euro 

1. Erfolgsrechnung  

1.1 Summe Erträge 160.738,72 

1.2 Summe Aufwendungen 306.786,35 

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)1 -146.047,63 

 nachrichtlich: 0,00 

 
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere 
Fehlbetragsabdeckung 

146.047,63 

 
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere 
Überschussabführung 

0,00 

2. Liquiditätsrechnung  

2.1 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 
Geschäftstätigkeit  

77.083,71 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  0,00 

2.3 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

77.083,71 

2.4 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit 

-197.038,52 

2.5 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4)2 

-119.954,81 

2.6  
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

119.954,81 

3. Bilanzsumme 4.039.011,55 

4. Verwendung des Jahresergebnisses  

 a) zur Verrechnung mit dem Gewinnvortrag  

 b) zur Tilgung des Verlustvortrages  

 c) zur Entnahme aus der Rücklage  

 d) Ausgleich aus dem städtischen Kernhaushalt 146.047,63 

 e) Vortrag auf neue Rechnung  

 

 
1 Betrag muss mit dem Posten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag in der Bilanz auf der Passivseite übereinstimmen. 
2 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde bzw. der Auszahlungen für 
Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen) 



5.  Die Betriebsführung wird gemäß § 16 Abs. 3 EigBG entlastet. 
    

 
Der Beschluss des Gemeinderates vom 19.05.2026 über die Feststellung des Jahresab-
schlusses des Eigenbetriebs Wohn- und Geschäftsgebäude für das Wirtschaftsjahr 2024 
wird gemäß § 16 Abs. 4 Eigenbetriebsgesetz öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Jahresabschluss 2024 inkl. Anlagen ist in der Zeit von 
 

Dienstag, 26.05.2026 bis 
einschließlich Mittwoch, 03.06.2026 

 
während der üblichen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Besigheim beim Fachbereich II - 
Stadtkämmerei, Marktplatz 7, II. Stock, Zimmer 202, öffentlich ausgelegt. 
 
 
Besigheim, 21.05.2026 
 
gez. Roland Hauber 
Betriebsleiter 
FB II - Stadtkämmerei 
 
 
 


